
        
 

K U N D M A C H U N G 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Senftenberg hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 die  

 
K a n a l a b g a b e n o r d n u n g 

 
vom 21. März 1997, 11. Dezember 2000, 12. Dezember 2003, 13. Dezember 2007 und  
29. September 2010 wie folgt abgeändert: 
 

 
§ 1 

Einmündungsabgabe für den Anschluss an den 
öffentlichen Mischwasserkanal 

 
1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die 

Einmündung in den öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des  
NÖ Kanalgesetzes 1977 mit 3,18 v.H. der auf einen Längenmeter entfallenen  

      Baukosten (€ 424,53), das ist mit € 13,50 festgesetzt. 
 
2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des 

Einheitssatzes (Abs. 1) eine Baukostensumme von € 8,130.759,-- und eine 
Gesamtlänge des Mischwasserkanals von 19.152 lfm zugrundegelegt.  
 

 
 
 

§ 5 
Kanalbenützungsgebühren für den Mischwasserkanal 

 
1) Die Kanalbenützungsgebühren sind nach den Bestimmungen des § 5 des NÖ 
       Kanalgesetzes 1977 zu berechnen. 
 
2) Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen 
      Kanalanlage (Kanalbenützungsgebühr) wird beim Mischwasserkanal der  
      Einheitssatz mit € 2,20/m2 festgelegt. 

 
3)   Werden von einer Liegenschaft neben Schmutzwässer auch Regenwässer  
       eingeleitet, gelangt in diesem Fall ein um 10 % erhöhter Einheitssatz zur   
       Anwendung. 
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§ 9 
Schlussbestimmung 

 
1) Diese Änderung der Kanalabgabenordnung wird mit 01. Jänner 2012 rechtswirksam. 

 
2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und 

Sonderabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung verwirklicht wurden bzw. erfolgten, sind die bis dahin geltenden 
Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 
 
 
Bürgermeister Karl Steger 
 
 

 

 



        

 
 
 

   
     
 



 
 
 



 

 
 


